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Änderung der Rechtsform des "Katholische Jugendwerke Köln e.V." 

Mit Beschluss vom 20.06.2013 hat die Mitgliederversammlung des „Katholische Jugendwer-
ke Köln e.V.“ entschieden, Gesellschafter an der „Katholische Jugendagentur Köln gGmbH“ 
zu werden.  
 
Im Rahmen eines Ausgliederungsbeschlusses werden alle Einrichtungen des „Katholische 
Jugendwerke Köln e.V.“ in die Trägerschaft der „Katholische Jugendagentur Köln gGmbH“ 
übertragen. Durch den Ausgliederungsbeschluss handelt es sich um einen Betriebsübergang 
nach § 613 a BGB.  
 
Die „Katholische Jugendagentur Köln gGmbH“ wurde Ende letzten Jahres gegründet und ist 
im Handelsregister auf dem Register Blatt HRB 77143 eingetragen. Die Anerkennung als 
Träger der freien Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII i.V. mit § 25 AG-KJHG NW durch den 
Landschaftsverband Rheinland –Landesjugendamt liegt vor. Das gesamte Tätigkeitsfeld der 
„Katholische Jugendagentur Köln gGmbH“ erstreckt sich auf das Stadtgebiet Köln und den 
Rhein-Erft-Kreis. 
 
Die Arbeit und die Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendhilfe und der Ju-
gendpastoral ist in 5 Fachbereiche organisiert: 

- Offene Kinder- und Jugendarbeit 
- Jugendsozialarbeit (einschl. Jugendmigrationsarbeit) 
- Jugendhilfe und Schule 
- Territoriale und verbandliche Jugendarbeit 
- Katechese und Spiritualität in der Jugendpastoral 

 
Da es sich um einen Betriebsübergang nach § 613a BGB handelt, bleiben die Akteure die 
Gleichen. 
 
 
 
gez. Dr. Klein 
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